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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates der Sitzung vom  
3. Februar 2010 
 
1. Dem Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Teilrevision der Zweckverbands-

vereinbarung Soziales Netz Horgen und der Weisung zur Urnenabstimmung wurde 
zugestimmt. 

 
2. Die Einzelinitiative von Nadja Manneh-Stark und Günter Stark gegen die Fusion 

des Spitals Sanitas mit dem Spital Zimmerberg wurde an den Stadtrat überwiesen. 
 
3. Die Motion von Clemens Ruckstuhl und vier Mitunterzeichneten betr. Zusammen-

schluss der Stadt Adliswil und der Gemeinde Langnau am Albis zur Stadt Adliswil-
Langnau wurde nicht überwiesen. 

 
4. Die Motion von Peter Barmettler und Yannick Wettstein betr. flächendeckender 

Schulsozialarbeit nach kantonalen Empfehlungen wurde an die Schulpflege über-
wiesen. 

 
Stimmrechtsrekurs: Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151a Gemeindegesetz we-
gen Verletzung der politischen Rechte sowie der Vorschriften über ihre Ausübung innert fünf Ta-
gen seit der Veröffentlichung schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden. 

Gemeindebeschwerde: Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz 
innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen erhoben 
werden. 

Die Rekurs-/Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat 
i.d.R. die unterliegende Partei zu tragen. 
 


